
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein „SG Räpitz 1948 e.V.“.

Mitgliedsbeitrag: 
Der Mitgliedsbeitrag ist in der Beitragsordnung des SG Räpitz 1948 e.V. festgesetzt.  
Darüber hinaus ist bei Erstanmeldung eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 10,-€ zu entrichten.  
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des SG Räpitz 1948 
e.V. als verbindlich an. Die aktuell geltende Satzung und Beitragsordnung kann unter www.sgraepitz.de eingesehen oder 
heruntergeladen werden.

Straße

Vorname

Hausnummer

E-Mail

DatumStaatsangehörigkeit Unterschrift

GeburtsdatumTelefonnummer

PLZ Wohnort

Name

Datum Unterschrift

IBAN

Kontoninhaber, falls abweichend

BIC Kreditinstitut

Einzugsermächtigung, Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: 
Ich ermächtige die SG Räpitz 1948 e.V. als Zahlungsempfänger, Gläubiger-Identifikationsnummer DE39ZZZ00002139087, 
erstmalige und wiederholende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der SG Räpitz 1948 e.V.auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
Lastschriften werden mit einer Mandatsreferenz eingezogen. Bei Bedarf können Sie diese in der Geschäftsstelle erfragen.

JährlichHalbjährlichZahlweise:

SG Räpitz 1948 e.V.  |  c/o Vorsitzender Mathias Beyer 
Alte Burghausener Str. 5 |  04205 Leipzig 

Aufnahmeantrag
IBAN:  DE 98 8608 0000 0320 7213 00 
BIC:    DRESDEFF860 
Kreditinstitut: Commerzbank Leipzig

Vorabinformation über den Einzug gemäß SEPA-Richtlinie:  
Der halbjährliche Beitragseinzug erfolgt jeweils am 31. Januar und am 31. Juli eines Jahres. Bei unterjährige Eintritten erfolgt der Beitragseinzug am 15. des
Folgemonats für das Eintrittsjahr (Fälligkeitstermine). Sollte der jeweilige Fälligkeitstermin auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, verschiebt sich 
die Abbuchung auf den ersten darauffolgenden Banktag. Entsprechend der mit Ihnen vereinbarten Zahlweise werden wir den/die gleichen Betrag/Beiträge 
zu jedem weiteren Fälligkeitstermin abbuchen.

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist zum 30.06. und zum 31.12. des Jahres mit einer Frist von 1 Monat möglich. Die Kündigung ist schriftlich (auch per E-
Mail  möglich)  einzureichen.  Der  vorzeitige  Widerruf  der  Einzugsermächtigung  entbindet  nicht  von  der  Verpflichtung  zur  vollständigen  Zahlung  des 
Halbjahresbeitrages.  
Datenschutz: 
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten ausschließlich für Vereinszwecke (auch Newsletter) gespeichert werden. Die Satzung des 
Vereins erkenne/n ich/wir an. Der Verein ist berechtigt, Fotos ausschließlich im Rahmen des Sport- und Vereinsbetriebs für Online- (Homepage) und 
Print-Medien  (Zeitungen,  Flyer)  zu  verwenden. Der Verein verarbeitet die in dem Formular gemachten Angaben ausschließlich zu internen Zwecken. 
Nach §4 des Bundesdatenschutzgesetzes bedarf es hierfür Ihrer schriftlichen Genehmigung, welche Sie mit Ihrem Antrag auf Mitgliedschaft erteilen.
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